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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 

federführenden Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. begrüßt die sowohl auf der politischen Ebene als auch im Rahmen ihrer 

Finanzierungsinstrumente und Mechanismen der Budgethilfe von der Kommission 

geleistete Arbeit, die darauf abzielt, ihr Engagement für die Stärkung der Rolle der Frauen 

zu intensivieren, insbesondere indem angestrebt wird, die Prioritäten und Bedürfnisse von 

Frauen in sämtliche Schlüsselbereiche des auswärtigen Handelns der Union 

einzubeziehen; 

 

2. betont, wie wichtig es ist, Gelder für Initiativen bereitzustellen, durch die es Frauen 

ermöglicht wird, am Wiederaufbau des gemeinschaftlichen Lebens, an der Bereitstellung 

des Zugangs zur Infrastruktur wie etwa Wasser- und Energieversorgung, Schulen, 

Krankenhäuser und Straßen sowie am (Wieder-)Aufbau rechtlicher und administrativer 

Strukturen des Staates mitzuwirken und dabei eine Führungsrolle übernehmen; 

3. fordert den EAD auf, seine Kapazität auszuweiten, um für ein ausgewogenes 

Geschlechterverhältnis zu sorgen, wenn es um Vorschläge für das Amt von 

Delegationsleitern geht; 

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der Gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik, und somit auch des Europäischen Instruments für 

Demokratie und Menschenrechte, aktive Maßnahmen zu ergreifen, um 

Nichtdiskriminierung zu fördern und Mehrfachdiskriminierung aus Gründen des 

Geschlechts, der ethnischen Herkunft, einer Behinderung, der Religion, des Alters oder 

der sexuellen Orientierung vorzubeugen; 

5. betont, wie wichtig es ist, Frauen und Nichtregierungsorganisationen, die für die 

Förderung der Rechte der Frauen eintreten, bereits in der Phase der Ausarbeitung der EU-

Außenpolitik einzubinden, insbesondere indem Schulungen zu geschlechterspezifischen 

Themen innerhalb des EAD und in den Vertretungen der EU in Drittländern bereitgestellt 

werden; 

6. bekräftigt die Rolle der Frauen als Hebel der Entwicklungspolitik durch die Beteiligung 

an der Ausarbeitung und Umsetzung von Entwicklungsmaßnahmen als Gewähr dafür, 

dass bei politischen und wirtschaftlichen Verhandlungen die Interessen von Frauen 

berücksichtigt werden und eine positive Entwicklungsspirale eingeleitet wird, bei der die 

Frauen die Motoren der Entwicklungspolitik sind; 

7. betont, dass es notwendig ist, das Recht von jungen Mädchen, eine Meinung zu äußern 

und zu Fragen im Zusammenhang mit ihrer Gesundheit und Menschenwürde gehört zu 

werden, zu achten, wobei zu betonen ist, dass das Wohlergehen des Kindes im 

Vordergrund stehen muss; betont, dass es notwendig ist, dass alle Kinder und 

insbesondere junge Mädchen in einem familiären Umfeld von Frieden, Würde, Toleranz, 

Freiheit, Nichtdiskriminierung, Gleichstellung der Geschlechter und Solidarität 
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aufwachsen können; fordert die strikte Umsetzung der Genfer Erklärung zum Schutze der 

Kinder und der Pekinger Erklärung zum Thema Frauen; 

8. fordert den EAD auf, jede erdenkliche Anstrengung zu unternehmen, um formellen 

Kinderehen in Ländern, in denen diese Praxis verbreitet ist, ein Ende zu setzen; 

9. betont, wie gering der Grad der Beteiligung von Frauen an Politik und an 

Regierungssystemen ist, darunter in verschiedenen nationalen Verhandlungs- und 

Vermittlungsgremien; betont, dass es notwendig ist, die institutionellen Mechanismen zu 

überprüfen, um die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern und – erforderlichenfalls – 

befristete Sondermaßnahmen wie etwa positive Diskriminierung, Präferenzbehandlung 

und die Festlegung von Quoten einzuführen, damit die Mitwirkung von Frauen am 

parlamentarischen und politischen Leben im Allgemeinen sowie in sämtlichen 

Institutionen, Missionen sowie einschlägigen nationalen, regionalen und internationalen 

Prozessen, einschließlich friedensunterstützender Einsätze, ermöglicht wird; 

10. betont, dass einzelstaatliche Regierungen sowie subregionale, regionale und internationale 

Organisationen alle öffentlichen, gemeinschaftlichen oder privaten Initiativen unterstützen 

sollten, durch die Frauen ein verstärkter Zugang zu Ressourcen und eine größere 

wirtschaftliche Unabhängigkeit geboten werden, wobei gleichzeitig die Eingliederung von 

Frauen in die Wirtschaft und ihr Zugang zu Märkten und Krediten, insbesondere in 

ländlichen Gebieten, zu fördern ist; betont, dass es notwendig ist, dafür zu sorgen, dass 

Organisationen vor Ort einen einfacheren Zugang zur nationalen und internationalen 

öffentlichen Finanzierung erhalten und Frauen gleichberechtigt – als Teilnehmerinnen und 

Empfängerinnen – in lokale Entwicklungsprogramme und Programme zur Schaffung von 

Arbeitsplätzen, darunter Programme zur Beschäftigung junger Menschen, in die 

Bereitstellung von Dienstleistungen vor Ort und in Programme zur wirtschaftlichen 

Erholung in Konfliktgebieten eingebunden werden; 

11. betont, dass die Anstrengungen von Frauen zur Förderung des Friedens häufig nicht 

anerkannt werden und dass Frauen in Ländern, die sich im Kriegszustand befinden, 

extremem Leiden ausgesetzt sind; 

12. stellt fest, dass bei Hilfsmaßnahmen den spezifischen Merkmalen von Krisen und 

Notfällen sowie von Ländern, in denen ein ernster Mangel an Grundfreiheiten herrscht 

oder Menschenrechtsorganisationen unter schwierigen Bedingungen arbeiten, Rechnung 

getragen werden muss; legt dem EAD nahe, mit Vertretern der jeweiligen Bevölkerung 

eine begrenzte Zahl von Prioritäten festzulegen, die zuerst, vorrangig und zeitgleich 

angegangen werden müssen, damit Gelder und Ressourcen darauf ausgerichtet werden 

können, die Ziele effektiver zu verwirklichen; betont, dass besonderes Augenmerk auf 

Situationen gerichtet werden sollte, in denen Frauen physischer oder psychischer Gewalt 

ausgesetzt sind; 

13. betont, wie wichtig es ist, der Gewalt gegen Frauen und Mädchen ein Ende zu setzen, 

insbesondere angesichts der Tatsache, dass in bestimmten Situationen des bewaffneten 

Konflikts Gewalt gegen Frauen weitverbreitet und systemisch ist, wenn etwa Formen 

sexueller Gewalt - wie Vergewaltigung, Zwangsprostitution, Menschenhandel oder 

Sklaverei - von bewaffneten Gruppen als eine Taktik der Kriegsführung eingesetzt 

werden, um die Zivilbevölkerung zu terrorisieren oder zu vertreiben oder um 
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Konfliktparteien Vorteile zu verschaffen; 

14. fordert, dass Systeme zur Unterstützung eingerichtet und Investitionen in spezifische 

Dienstleistungen getätigt werden, damit Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt, etwa von 

Vergewaltigungen, und traumatisierten Frauen, die in Zeiten von Konflikten und Kriegen 

begangen werden, Hilfe zuteil wird; 

15. betont, wie wichtig es ist, die Rolle der Frauen bei der Förderung der Menschenrechte und 

demokratischer Reformen, bei der Unterstützung der Konfliktprävention, bei der Stärkung 

der politischen Teilhabe und Vertretung und in allen Phasen von Friedensverhandlungen 

sowie bei der Friedenskonsolidierung und bei der Planung für die Zeit nach einem 

Konflikt zu stärken und für die Rolle der Frauen zu sensibilisieren; weist in diesem 

Zusammenhang auch darauf hin, dass den in den Berichten der 

Wahlbeobachtungsmissionen der EU ausgesprochenen Empfehlungen zur Beteiligung von 

Frauen an Wahlprozessen Rechnung getragen werden müsste; 

16. weist darauf hin, dass die Glaubwürdigkeit des außenpolitischen Handelns der Union auch 

davon abhängt, ob der Grundsatz der Kohärenz zwischen der internen Politik und den 

Entwicklungszielen dabei gewahrt bleibt. 
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